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Softline AG 

Leipzig 

 

ISIN: DE000A2DAN10 

WKN: A2DAN1 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Softline AG mit Sitz in Leipzig am   

4. Juli 2019 um 11:30 Uhr  

in die Räumlichkeiten des Pentahotel Leipzig, Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig ein. 

 

I. 

Tagesordnung 

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Softline 

AG für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2018 

Die in diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen können im Internet unter 

https://www.softline-group.com/investor-relations/hauptversammlung/hv-2019/ eingesehen wer-

den und werden während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen  

Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorge-

sehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß den gesetz-

lichen Bestimmungen geprüft und gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Vo-

raussetzungen, unter denen die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses 

zu beschließen hätte, liegen nicht vor. 

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2018 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 

Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2018 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 

TOP 4: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 

für das Geschäftsjahr 2019 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG, Frankfurt, zum Abschlussprüfer für 

das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. 

II. 

Weitere Angaben 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 1.714.889  auf den In-

haber lautende Stückaktien ausgegeben. Jede Stückaktie gewährt  in der Hauptversammlung 

grundsätzlich eine Stimme. Die Gesellschaft hält 500 eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimm-

rechte zustehen. 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts sind nur diejeni-

gen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§  126b BGB) ange-

meldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Die Anmeldung hat in deutscher oder eng-

lischer Sprache zu erfolgen. Der Nachweis hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen; hierfür 

genügt eine Bestätigung in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut. 

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, 

also auf den Beginn des 13. Juni 2019 (00:00 Uhr). 

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft bis spätestens am 27. Juni 2019, 

24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Adresse zugehen: 

Softline AG  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: +49 (0) 89 30903-74675 

Email: anmeldestelle@computershare.de 

Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres 

Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten,  können ihr Stimm-

recht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch das depotfüh-

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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rende Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl,  ausüben las-

sen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis des 

Anteilsbesitzes gemäß dem vorstehenden Abschnitt erforderlich. Dies schließt eine Erteilung von 

Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes nicht aus.  

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 

von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).  

Wird ein Kreditinstitut, ein nach § 135 Abs. 10 AktG, § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Finanz-

dienstleistungsinstitut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere diesen ge-

mäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt, bestehen weder nach dem Gesetz 

nach der Satzung der Gesellschaft besondere Formerfordernisse. Wir  weisen jedoch darauf hin, 

dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigte Institution oder Person möglicherweise eine beson-

dere Form der Vollmacht verlangt, weil die Vollmacht ihr gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG nach-

prüfbar festzuhalten ist. Die Aktionäre sollten sich daher rechtzeitig mit der Institution oder Per-

son, die sie bevollmächtigen möchten, über eine mögliche Form der Vollmacht abstimmen. 

Angaben zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 

AktG 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder den an-

teiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 erreichen (das entspricht 500.000 Stückak-

tien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 

eine Beschlussvorlage beiliegen.  

Das Ergänzungsverlangen ist an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft schriftlich, 

spätestens am 9. Juni 2019, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Später zugegangene Ergänzungsver-

langen werden nicht berücksichtigt. Die Adresse des Vorstands lautet wie folgt: 

Softline AG  

Der Vorstand 

Gutenbergplatz 1 

04103 Leipzig 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, sofern sie nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesan-

zeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem über die Internetadresse 

https://www.softline-group.com/investor-relations/hauptversammlung/hv-2019/ 

zugänglich gemacht. 
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Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 

AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlan-

gens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über 

den Antrag halten.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und / oder Auf-

sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung nebst einer etwaigen Begründung sowie 

Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers und zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern über-

senden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an: 

Softline AG  

Investor Relations  

Gutenbergplatz 1  

04103 Leipzig  

Telefax: +49 (0) 341 24051-199  

E-Mail: investors@softline-group.com 

Die Gesellschaft wird Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und / oder des Aufsichts-

rats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvor-

schläge gemäß § 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung 

und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter  

https://www.softline-group.com/investor-relations/hauptversammlung/hv-2019/ 

zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis zum 19. Juni 2019, 24:00 Uhr 

(MESZ) am Sitz der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-

Mail-Adresse zugehen. Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden.  

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung kann unter den 

in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen abgesehen werden. Wahlvorschläge von Akti-

onären brauchen zusätzlich zu den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG nicht zugänglich gemacht wer-

den, wenn diese nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen 

Person enthalten.  

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab frist-

gerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie 

während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vor-

stand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 

Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweige-

rungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen 
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und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen . Aus-

kunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Ausspra-

che zu stellen.  

Informationen zum Datenschutz 

Die Softline AG verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene 

Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der 

Aktien und Nummer der Eintrittskarte; gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des vom 

jeweiligen Aktionär gegebenenfalls benannten Aktionärsvertreters), um den Aktionären und Akti-

onärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verar-

beitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Softline AG ist rechtlich 

verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzuge-

hen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. 

Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung an-

melden. 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 

Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Softline AG 

zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung be-

auftragt wurden. Hierbei handelt es sich um Hauptversammlungsdienstleister, Rechtsanwälte o-

der Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, 

der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist  und verarbeiten diese Daten ausschließ-

lich nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen 

der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der 

Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis.  

Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. Das 

Teilnehmerverzeichnis der Hautversammlung muss aufgrund von gesetzlichen Vorgaben 2 Jahre 

lang aufbewahrt werden. 

Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen nach Kapitel III DSGVO ein jederzeitiges 

Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungs-

pflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus 

haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebener Daten in einem 

gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). Diese Rechte können Sie gegenüber der 

Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse  

datenschutz@softline-group.com 

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 
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Softline AG  

Gutenbergplatz 1  

04103 Leipzig  

Telefax: +49 (0) 341 24051-199  

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 

DSGVO zu.  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

IITR Datenschutz GmbH 

Robert Aumiller 

Dachelhofer Straße 88 

92421 Schwandorf 

Tel : +49 (0) 89 18917360 

E-Mail: datenschutz@softline-group.com 

Leipzig, im Mai 2019 

 

Softline AG 

Der Vorstand 

 

Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG:  

Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte  

Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: +49 (0) 89 30903-74675 

Email: 125-Anforderung@computershare.de 

 

Fragen zur Hauptversammlung bitten wir ausschließlich an die folgende Adresse zu richten: 

Kontakt Investor Relations 

Christian Hillermann 

HILLERMANN CONSULTING 

Poststraße 14-16 

20355 Hamburg 

Telefon +49 (0) 40 3202791-0 

Telefax +40 (0) 40 3202791-14 

E-Mail: investors@softline-group.com 

mailto:125-Anforderung@computershare.de
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